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Arbeitskreis Fraktionszuwendungen der hessischen Revisionsämter1 

 
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BESTIMMUNGSGEMÄßE  

VERWENDUNG VON FRAKTIONSZUWENDUNGEN 
 
 
Vorbemerkungen 
 
1 . Der Arbeitskreis Fraktionszuwendungen ha t die vorhandene Fassung 2009 im Februar 

201 0 ü berarbeite t und aktualisiert . Änderungen und neue Rege lungen sind kursiv gedruckt . 
 

2 . Die E m p fehlungen sind a ls Arbeitsh ilfe für die Fraktionen und die Revisionsä mter gedach t . 
Sie sollen als Grundlage für eine einheitliche Handha bung in Hessen dienen , sch lie ßen a-
ber abweichende örtliche Regelungen nich t aus.  
 

3 . Wichtiger Hinweis: Die Revisionsä mter ha ben die Ma ßstä be für die Zu lässigkeit bestim m-
ter Ausgaben ganz ü berwiegend nich t selbst entwickelt . Vielmehr wurden hierzu  einschlä-
gige Gerich tsentscheidungen , Au fsä tze im Schrifttu m und andere Grundlagen ermittelt 
und in der nach folgenden Liste zusa m mengestellt . Da bei wird  sofern zu  einer bestim m-
ten Frage keine Regelungen in Hessen bestehen  auch au f Erlasse und Gerich tsentschei-
dungen aus anderen Bundesländern B ezug genom men , weil die Rech tslage in a llen Bun-
desländern vergleichbar ist . Im Einzelnen wird au f S . 8 (Rech tsquellen) verwiesen . 

 
4 . Ausführungsbestim mungen für die Gewährung von Fraktionszuwendungen sowie die Vor-

lage und Prü fung der Verwendungsnachweise enth ält der Erlass des Hessischen Ministeri-
u ms des Innern und für Europaangelegenheiten vom 20 .1 2 .1 993 (Sta a tsanzeiger 2 / 1 994 
S . 1 36 f).2 In diese m Erlass wird zur Zu lässigkeit und zu  den Grenzen der B ereitstellung 
von Haushaltsmitteln ausge führt: 

 
„Aus Rech tsna tur und Funktion der Fraktionen folgt, dass ihnen Haush altsmittel der 
Ge meinde (Gv) zur Finanzierung des notwendigen sächlichen und personellen Au f-
wands, der ihnen bei der Erfüllung ihrer Au fga ben entsteh t , zur Verfügung gestellt wer-
den können . Die Höhe der Haushaltsmittel muss in eine m ange messenen und sinnvol-
len Verhältnis zur Arbeit der Fraktion für das kom munale Vertretungsorgan stehen . 
 
Dagegen dürfen die Haushaltsmittel nich t der F inanzierung von Parteien und Wähler-
vereinigungen dienen; eine verdeckte Parteienfinanzierung ist verfassungswidrig  
(BVerfGE 20 , 56 , 1 04; NJW 1 966 , 1 499). Insbesondere ist es den Fraktionen verfas-
sungsrech tlich  verwehrt , die ihnen für die F inanzierung des Au fwandes ihrer Au fga ben 
zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zur F inanzierung des Wahlka mp fs der Partei 
oder der Wählervereinigung zu  verwenden . 

 

                                                
1     De r ve rbandsübergreifend e Arbeitskreis  „ Fra kt ionszuwendungen “ wu rd e von d en Arbeitsge meinscha ft en d er 

Leit er d er ko m m unalen H essischen Revisionsä mter d es H essischen St ä dtet ages , d es H essischen St ä dte- und  
Ge meind ebund es sowie d es H essischen Land kreist ages ge bild et . Die Ä mter führen z .T . d ie Beze ichnung 
Rechnungsprü fungsa mt , z .T . Revisionsa mt . Im Int eresse d er Ve rein fachung wird  in d iesen E m p fehlungen nur 
d ie Beze ichnung Revis ionsa mt  ve rwend et . 

2    De r E rlass ist  i m Rah men d e r E rlassbe reinigung au ß er K ra ft  get ret en . Das Minist eriu m ha t  mitget eilt , d ass 
d er E rlass weit er angewend et  werd en kann , d a  e r nur H inweise  z ur best ehend en Rechtslage gibt  und  ke ine ei-
genst änd ige Regelung enthä lt . 
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Unter Beach tung dieser Grenzen ist die Festsetzung der Höhe der Haushaltsmittel im 
Einzelfall de m jeweiligen kom munalen Vertretungsorgan überlassen . Dabei ha t es die 
Grundsä tze einer sparsa men und wirtscha ftlichen Haushaltsführung zu  beach ten und 
die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge meinde (Gv) zu  berücksich tigen .“  

 
5 . Sofern die nach folgende Au flistung keine Angaben enth ält , ist die Frage der Zu lässigkeit 

von Ausga ben nach de m gesetzlichen Au ftrag der Fraktionen zu  beantworten . Au fgabe der 
Fraktion ist nach § 36 a  Abs. 3 HGO  die Mitwirkung bei der Willensbildung und Entschei-
dungsfindung in der Ge meindevertretung . Ausga ben , die nich t der Verwirklichung dieser 
Au fga be dienen , sind nich t zulässig .  
Wichtige H inwe ise für d ie Abgrenzung enthä lt e in Urte il des VG Frankfurt v. 02 .07 .2009  7 E 
4374 / 07 (V). D ie Entsche idung betraf d ie Re isekosten e ines Kre istagsabgeordneten . Das Ge-
richt fordert für d ie Ersta ttungsfäh igke it e inen „engen , unm itte lbaren Zusammenhang“ m it den 
gesetz lich verankerten Aufgaben nach HKO bzw . HGO . Nur e in „Bezug“ zu der Ste llung e ines 
Manda tsträgers re iche n icht aus. 
Außerdem sind d ie Mitte l nach § 36 a Abs. 5 HGO nur für d ie Geschäftsführung zu verwenden . 

 
6 . Die Revisionsä mter ha ben bisher darau f verzich tet , die Ange messenheit (bedarfsgerech te 

Höhe der Haush altsmittel) der Fraktionszuwendungen zu  prü fen . Die Entscheidung über 
die Höhe der Zuwendungen sollte auch künftig von der Ge meindevertretung in eigener 
Verantwortung getroffen und auch öffentlich  vertreten werden . 
Ebenso appellieren die Revisionsä mter an die Fraktionen , bei der B ewirtsch a ftung der Mit-
tel die Grundsä tze der Sparsa mkeit zu  beach ten . Dies ergib t sich  bereits aus de m o .a . Er-
lass, der die Mittel au f den „notwendigen“  Au fwand beschränkt (s.o . Z iff. 3). Ferner wird 
hier durch aus eine gewisse Vorbildfunktion der Fraktionen für die Verwaltung gesehen . 

 
7 . Nich t verbrauch te oder nich t zweckentsprechend verwendete Mittel sind zu  ersta tten oder 

zu  verrechnen . Sofern eine Übertragung von Mitteln vorgesehen werden soll, können diese 
nach § 21  Abs. 4 Ge m HVO Doppik b zw . § 1 8 Abs. 2 Ge m HVO Vwbuch fg bis zu m Ende des 
zweiten au f die Veranschlagung folgenden Jahres im Haush alt der Kom mune für übertrag-
bar erklärt werden . 

 
8 . Ansprüche , die einzelnen Ge meindevertretern persönlich  zustehen , gehören nich t zu  den 

Fraktionszuwendungen . Da bei handelt es sich  u m Ersa tz von Verdienstausfall und Fahrt-
kosten sowie u m Au fwandsentschä digung . Diese Ansprüche bestim men sich  nach  
§ 27 HGO  und einer etwa bestehenden Entschä digungssa tzung . 

 
9 . Nach Ziffer 4 des o . a . Erlasses ha ben die Fraktionen die zweckentsprechende Verwendung 

der Mittel durch Vorlage eines Verwendungsnachweises nach zuweisen . Das Revisionsa mt 
ist berech tigt , Einblick in die B elege zu  neh men . Die Entscheidung über U m fang und In-
tensitä t der Prü fung trifft ausschlie ßlich  das zuständige Revisionsa mt , das insoweit keinen 
Weisungen unterliegt (§ 1 31  Abs. 1  HGO). 
Ein einheitlicher Vordruck für den Verwendungsnachweis wird bisher nich t e m p fohlen . Der 
Verwendungsnachweis sollte jedoch mindestens der Gliederung des Musters 6 zu  § 1  Abs. 
4 Nr . 7 Ge m HVO  Doppik entsprechen . 
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1 0 . Hinsich tlich  der B elegführung wird au f folgendes h ingewiesen: 

• Aus den B elegen muss sich  das sachliche und rechnerische Zustandekom men der 
Zahlungen ergeben . Belege , aus denen der Zahlungsgrund nich t eindeu tig ersich tlich  
ist , sind zu  erläu tern . 

• Verträge b zw . Vereinbarungen z . B . über die Au fteilung der Kosten ge meinsa m von 
Fraktion und Partei genu tzter Büroräu me sind für die Prü fung bereitzuhalten . Dies gilt 
auch für Miet- und Leasingverträge . 

• B ei Ausgaben für Anzeigen und eigene Druckerzeugnisse , wie z . B . Fraktionszeitungen , 
ist jeweils ein Muster des Anzeigentextes / Druckerzeugnisses beizu fügen . 

 
11 . B ei der Verwendung von Fraktionsmitteln für Ö ffentlichkeitsarbeit ist au f die Trennung von 

Fraktions- und Parteiarbeit zu  ach ten . Das verfassungsrech tliche Verbot der verdeckten 
Parteienfinanzierung ist zu  beach ten . Ein h inreichender B ezug zur parla mentarischen Ar-
beit muss gegeben sein . Zurückh altung in der Art der Präsenta tion der Inform ationen und 
auch eine Mä ßigung in der Zeit von Wahlkä m p fen sind angezeigt .  

 
1 2 . Den Kom munen wird e m p fohlen , die Eigentu msverhältnisse bescha ffter Aussta ttungsge-

genstände zu  regeln . Hierbei bietet sich  beispielsweise folgende Formulierung an: 
 

„Aus Mitteln der Sta dt3 bescha ffte Gegenstände sind Eigentu m der Sta dt . Die beste-
henden Bestim mungen der Inventarordnung / Inventarrich tlinien sind zu  beach ten . Frak-
tionen , die aus der Sta dtverordnetenversa m mlung ausscheiden , ha ben der Sta dt die 
Gegenstände ge m ä ß Sa tz 1  zu  ü berlassen .“  

 
13 . D ie Verte ilung der Mitte l erfolgt üblicherwe ise nach Kopfzah len . Be i der Verte ilung dürfen nach 

e iner Verfügung vom 03 .12 .2009 des RP Darmstadt an versch iedene Körperschaften Mitglieder 
des Geme indevorstandes bzw . Kre isausschusses n icht berücksichtigt werden . 

 
Die Arbeitsge meinsch a ften haben die vorliegenden E m p fehlungen bei ihrer ge meinsa men Ar-
beitstagung a m 26 .05 .201 0 beschlossen . 
Die Neu fassung tritt a m 01 .06 .201 0 in Kra ft . Zu  diese m Zeitpunkt tritt die Fassung 2009 au-
ßer Kra ft . Prü fungen , die zu  diese m Zeitpunkt noch nich t beendet waren , sind nach der Fas-
sung 2009 a b zuschlie ßen . 
 

                                                
3   bzw. der Gemeinde oder des Kreises 
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Ausgabeart Zulässig Bemerkungen Quelle 

Anzeigen in Vereinsheften Nein Werbung und Spenden sind nich t zulässig 1 , 5 

Arbeitsessen Nein Ausnah me: Klausurtagung (s. u .) 6 

Au fwandsentschä digung Nein 
Persönlicher Anspruch des einzelnen Sta dtverordneten / Kreistagsa bgeordneten 
nach § 27 HGO , nich t der Fraktion 

1  

Auslandsreisen Nein 
Notwendigkeit ist von den gesetzlichen Au fga ben der Fraktionen her nich t er-
kennbar . Finanzierung ggf. aus anderen H H-Mittel 

5 

B eiträge an kom munalpolitische 
Vereinigungen 

Ja Soweit diese nich t nur unerhebliche Bera tung anbieten 1  

B era tungskosten B eschränkt 
Für schwierige und spezielle Einzelfragen in Rah men der Au fga ben der Frakti-
on 

1 ,7 

B ewirtung Fraktionsmitglieder Nein Ausnah men: Siehe „ Erfrischungen“  und „ Klausurtagung“  1  
B ewirtung Presse 
B ewirtung von Gästen 

Ja  Im biss und a lkoholfreie Tischgetränke 3 , 2 

B ildungsreisen Nein  1  

Buchführungskosten Ja  5 

Bürobedarf 
Büroeinrich tung 

Ja Ggf. ü ber kom munales Bescha ffungswesen , Ma ßstab: Verwaltung 1  

Erfrischungen Ja Im biss und a lkoholfreie Tischgetränke 1  

Fachlitera tur 
Fach zeitschriften 

Ja   1  

Fahrten in Schwesterstä dte Nein 
Durch HMdI bestä tigt bei AG RPA  Leiter a m 1 4 .05 .2003 , F inanzierung ggf. 
aus anderen H H-Mitteln . 

3 

Fahrtkosten B eschränkt Siehe Klausurtagungen und Reisekosten 1  

Fahrzeugkosten B eschränkt z . B . An mietung eines Kfz . für große Transporte 5 

Fortbildung Ja 
Sofern au fga benorientiert . Die Teilneh mer sind au fzu führen , die Einla dung 
b zw . das Progra m m ist beizu fügen . 

1 ,5 
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Fraktionslose Sta dtverordnete Nein 
Zuschüsse sollen Fraktionsarbeit fördern . Sofern die Mittel nach Kop fzahlen 
be messen werden , zählen Hospitanten4 mit . 

1  

Geburtstagsgeschenke Nein Sind ggf. von den Mitgliedern zu  finanzieren 3 

Geh älter Ja  
Geschä ftsführer / Assistent / Verwaltungskra ft , keine B esserstellung gegenüber 
de m Personal der Ge meinde 

1  

Geh altsbuchhaltung Ja  1  

Geschenke an Mitarbeiter B eschränkt 
Nur bei Dienst ju biläen und bei Ausscheiden aus de m Dienst . Keine Geldge-
schenke . 

3 

Gesellige Veranstaltungen Nein  1  

Getränke bei Sitzungen Ja Nur Erfrischungsgetränke 1  

Gru ßkarten der Fraktion Nein Kein B ezug zur Fraktionsarbeit 5 

Haushaltsklausur (Klausurtagung) B eschränkt 

Anerkannt wird eine Haushaltsklausur pro Jahr . Bei der Durch führung ist ein 
strenger Ma ßsta b an die Ange messenheit anzulegen . D ie Dauer der Tagung 
hängt auch von der Größe der Kommune ab . Teilneh merliste ist vorzu legen . 
F ahrtkosten können bis zu  einer Entfernung von ca . 1 50 k m Lu ftlinie aner-
kannt werden . Anerkannt werden: 

 Unterkunft und Verp flegung  
 Fahrtkosten: Nach Möglichkeit sollen Fahrge meinscha ften  

gebildet werden . 
 Aufwendungen für Fachvorträge können anerkannt werden , wenn e in konkreter 

Bezug zur Fraktionsarbe it gegeben ist . 
Aufwendungen für e in Rahmenprogramm im Sinne e ines Unterha ltungsprogramms 
(z .B . künstlerische Darbietungen , Ausflüge) sind n icht ersta ttungsfäh ig. Sollte d ie 
Klausurtagung m it e inem Rahmenprogramm i.S. e ines Unterha ltungsprogramms 
kombin iert se in , ist der ze itliche Ante il des Unterha ltungsprogramms kritisch zu 
würd igen . 

3 , 5 

Insera te Nein Siehe „Anzeigen“  3 

Instandh altung Büroaussta ttung Ja  1  

                                                
4     De f .: E ine F rakt ion kann Ge meind eve rt ret er , d ie keiner Fra kt ion angehören , a ls  H ospit anten au fneh men (§ 3 6 a  A bs . 1  H GO) . 
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Instandh altung im Gebäu de Ja  Sofern eine rech tliche Verp flich tung besteh t 1  

Kontoführungsgebühren Ja   5 

Kopierkosten Ja   5 

Kosten für Personalsach bearbeitung Ja Siehe „ Gehälter“  1  

Krankenhausbesuche (Geschenke) Nein  3 

Kränze bei Trauerfällen B eschränkt Nur für Mitglieder der Fraktion oder Ehe m alige . 5 

Miete und Mietnebenkosten Ja  
Fraktionsgesch ä ftszim mer , Sitzungszim mer soweit nich t von der Kom mune 
oder vom Kreis gestellt , Versicherungen . E twaige Kau tionen sind im doppi-
schen Rechnungswesen als Forderung zu  buchen . 

1  

Ö ffentlichkeitsarbeit B eschränkt 
Inform ationen über die Fraktionsarbeit in Form von Druckerzeugnissen 
(Fraktionszeitung), Inform ationsschriften (F lugblä tter, F a ltblä tter) und Zei-
tungsanzeigen sowie Internetau ftritt (Homepage , Abdruck eines „ Banners“) 
sind zu lässig .  
F a lls die Veröffentlichung nich t ausschließ lich  die Fraktionsarbeit zu m Inhalt 
ha t , erfolgt eine prozentu ale Au fteilung . F alls The men , die nich t die Frakti-
onsarbeit zu m Inhalt h aben ü berwiegen , werden die Ausga ben insgesa mt 
nich t anerkannt . 
Gegen die Verwendung eines Logos der hinter der Fraktion stehenden Partei 
bestehen keine B edenken , wenn die Fraktion a ls Herausgeber eindeu tig er-
kennbar ist . 
B ei der Ö ffentlichkeitsarbeit der Fraktionen in der engeren Vorwahlzeit ist 
besondere Zurückhaltung geboten . Inform ationen , die „ an sich“  zulässig 
sind , können in der Vorwahlzeit die Grenze zur unzulässigen Wahlwerbung 
überschreiten . Dies kann insbesondere dann der Fall sein , wenn die Ö ffent-
lichkeitsarbeit in der Zeit des Wahlka m p fes gegenüber de m sonstigen U m-
fang verstärkt wird .  
Als Anh alt wird ein Zeitrau m von etwa 6 Monaten vor de m Wahltag e m p foh-
len . 

2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 

Parteifinanzierung Nein  1  
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Parteiveranstaltungen , Teilnah me Nein  6 

P C , Laptops Beschränkt 
Nur für Fraktionsgeschäftste lle , etwa ige Ansprüche e inze lner Fraktionsm itglieder 
richten sich nach § 27 HGO und e iner etwa bestehenden Entschäd igungssatzung. 

 

Pokale an Vereine Nein Siehe „Spenden“  5 

Portokosten Ja   5 

Prozesskosten B eschränkt 
Gerich ts- und Anwaltskosten nur , sofern Fraktion selbst Prozesspartei und 
Kostenschuldner ist 

5 

Rech tsgu tach ten B eschränkt Im Einzelfall bei Bezug zur Fraktionsarbeit 5 , 7 
Reisekosten der Fraktionsbedienste-
ten zu  Tagungen und Fortbildungs-
veranstaltungen 

Ja Das Hess. Reisekostenrech t ist anzuwenden 1  

Reisekosten der Fraktionsmitglieder 
zu  Tagungen oder Inform ationen 

Ja Das Hess. Reisekostenrech t ist anzuwenden 1 , 5 

Repräsenta tionskosten Nein  4 

Rückholkosten zu  Sitzungen Nein Es h andelt sich  u m Reisekosten 2 

Sitzungsgelder Nein Persönlicher Anspruch des einzelnen Sta dtverordneten / Kreistagsa bgeordneten 1  

Spenden Nein  1 , 2 , 3 

Steuerbera tungskosten B eschränkt Nach Einzelfall, s. a . Gehaltsbuchhaltung 5 

Tageszeitungen Ja Für die Fraktionsgeschä ftsstelle 5 

Telekom munika tionskosten Ja  
Tele fonkosten , Rundfunkgebühren und Internetanschlüsse Fraktionsbüro . Aus-
ga ben der einzelnen Fraktionsmitglieder für Tele fon etc . können in der Regel 
nich t anerkannt werden (Au fwandsentschä digung).  

1 , 5 

Traueranzeigen B eschränkt Siehe „ Kränze“  5 

Veranstaltungen B eschränkt Sofern B ezug zur Fraktionsarbeit 1  

Verdienstausfall Nein Persönlicher Anspruch nach § 27 HGO 1  

Verfügungsmittel d . Frakt .-Vors. Nein  1  

Vergle iche (gerichtlich oder außerge-
richtlich) 

 Entsche idung im Einze lfa ll 5 

Wahlka m p ffinanzierung Nein  1  
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Wartung Bürogerä te Ja   1  

Weihnach tsfeier der Fraktion Nein  1  

Zeitungsanzeigen B eschränkt Nur Informationen ü ber Fraktionsarbeit , siehe „Ö ffentlichkeitsarbeit“  2 , 4 , 6 
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Nr. Bezeichnung 

1  Erlass HMdI v . 20 .1 2 .1 993 , StAnz . 1 994 S . 1 36 ff. 5 

2 Erlass IMin NRW v . 02 .01 .1 989  - III A 1-11 .70-3906 / 88 

3 Rundschreiben Hess. Landkreistag v . 24 .01 .1 994 

4 VG Gelsenkirchen v . 1 3 .02 .1 987  1 5 K 1 536 / 85   DÖV 1 987 S . 830 

5 Arbeitskreis Fraktionszuwendungen 

6 Gutach ten Friedhelm Foerstm ann (August 1 995) 

7 VG Neusta dt v . 20 .07 .1 998  1  K 31 3 / 98 

8 VerfGH Rheinland  Pfalz v . 1 9 .08 .2002  9 A 1 6 .01 2 

9 BVerfGE 44 , 1 25 (1 51) NJW 1 977 , S . 1 054 

1 0 VG Frank furt , Urteil v . 02 .07 .2008  7 E 4374 / 07 (V) 

11  RP Darmsta dt , Verfügung vom 03 .1 2 .2009  -  I 1 6  8 i 02 a llge mein 

 

                                                
5    De r E rlass ist  i m Rah men d e r E rlassbe reinigung au ß er K ra ft  get ret en . Das Minist eriu m ha t  mitget e ilt , d ass d er E rlass we it er a ngewend et  werd en kann , d a  e r nur H inweise  zu r be-

stehend en Rechtslage gibt  und  keine  eigenst änd ige Regelung enthä lt . 


